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Neufassung der Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports -SFR- 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1761 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Richtlinien der Stadt Kassel 

zur Förderung des Sports in der aus der Anlage 1 ersichtlichen Fassung  

vom 6. Juli 2015.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: CDU 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Neufassung der Richtlinien der Stadt Kassel zur 

Förderung des Sports -SFR- , 101.17.1761, wird zugestimmt. 

 

 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die aus der Anlage 1 der Magistratsvorlage 101.17.1761 ersichtliche Fassung 

der „Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports“ wird wie folgt 

geändert (Änderungen fett, Streichungen fett und doppelt durchgestrichen): 

 

1. Seite 3, 3. Absatz: 

Die Sportförderungsrichtlinien der Stadt Kassel verstehen sich als ein 

zeitgemäßes Instrument zur Unterstützung der Sportvereinsarbeit und anderer 

freier nicht-kommerzieller Organisationen in dieser Stadt. […] 
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Die Bedeutung des Sports und der Bewegungsbildung innerhalb unserer 

Stadtgesellschaft erfordert eine enge Partnerschaft zwischen Kommune und 

Sportvereinen. und sonstigen Trägern von Sportangeboten. […] 

 

3. Seite 4, 3. Absatz: 

Andere freie nicht-kommerzielle Organisationen, die den Zielen der 

Sportentwicklungsplanung nachgehen, werden nach Einzelfallprüfung durch 

das Sportamt gleichbehandelt. 

 

4. Seite 4, Ziffer 1.1, 3. Absatz: 

Andere freie nicht-kommerzielle Organisationen, die den Zielen der 

Sportentwicklungsplanung nachgehen, werden nach Einzelfallprüfung durch 

das Sportamt gleichbehandelt. 

 

5. Seite 3, 6.Absatz: 

[…] Die Stadt Kassel hat sich der Aufgabe verschrieben, alle Verein, die sich die 

Förderung und Pflege des Sports zum Ziel gesetzt haben und Mitglied im 

Landessportbund Hessen sind, bzw. anderen freien nicht-kommerziellen 

Organisationen, die den wesentlichen Zielen der Sportentwicklungsplanung 

dienen, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten […] 

 

6. Seite 5, Ziff. 2.2, letzter Halbsatz 

[…] sofern nach Prüfung eine entsprechende Tätigkeit in einem Verein 

Sportverein oder Verband Sportverband im Stadtgebiet aufgenommen wird. 

 

7. Seite 8, Ziffer 2.7.3 

[…] – einschl. Dusch-, Toiletten- u. Waschraumfläche – je m2 5,00 EUR. 

 

8. Seite 9, Ziffer 2.9.1 

[…] Sie betragen für: 

 

a) Rasenplatz     600,00 1.200,00 EUR jährl. 

b) Kunstrasen     300,00    600,00 EUR jährl. 

c) Tennenplatz     300,00    600,00 EUR jährl. 

d) Kleinspielfeld     300,00    600,00 EUR jährl. 

e) 400-m-Rundlaufbahn    600,00 1.200,00 EUR jährl. 

f) 100m-Laufbahn    300,00    600,00 EUR jährl. 

g) Umkleidehaus     600,00 1.200,00 EUR jährl. 

h) Sonstige vom Sportamt genehmigte  

Sportflächen     300,00    600,00 EUR jährl. 

 

9. Seite 11, Ziffer 2.16a 

Bei Kooperationen von Kasseler Sportvereinen mit einem verbindlichen […] 
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[…] Projektmittelfonds von bis zu 12.500 EUR zur Verfügung. Andere freie nicht 

kommerzielle Organisationen, die ebenfalls den Zielen der 

Sportentwicklungsplanung nachgehen, werden nach Einzelprüfung durch das 

Sportamt gleichbehandelt. 

 

11. Seite 13, Ziffer 3.1, 3. Absatz 

Diese Förderung kann auch an Vereine Kasseler Sportvereine und 

Organisationen Kasseler Sportorganisationen gewährt werden, die nicht alle 

Förderungsvoraussetzungen erfüllen. 

 

Der Änderungsantrag wird zum Teil ziffernweise zur Abstimmung gestellt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP, 

Demokratie erneuern/Freie Wähler, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Die Ziffern 1 - 6, 10 und 11 des Änderungsantrages der CDU-Fraktion betr. 

Neufassung der Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports -SFR- , 

101.17.1761, werden abgelehnt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Die Ziffer 7 des Änderungsantrages der CDU-Fraktion betr. Neufassung der 

Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports -SFR- , 101.17.1761, wird 

abgelehnt. 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

den  
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Beschluss 
 

Die Ziffer 8 des Änderungsantrages der CDU-Fraktion betr. Neufassung der 

Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports -SFR- , 101.17.1761, wird 

abgelehnt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Die Ziffer 9 des Änderungsantrages der CDU-Fraktion betr. Neufassung der 

Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports -SFR- , 101.17.1761, wird 

abgelehnt. 

 

 

 

 

 

Petra Friedrich Nicole Eglin 

Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 




